Protokoll der mündlichen Prüfung am 19.06.2008 in Düsseldorf

Prüfungskommission:

RA Franken, Düsseldorf: Zivilrecht (Vorsitzender)

Vors Richter am VG Jacoby, Köln: Öffentliches Recht

Dir.AG Paulußen, AG Duisburg-Hamborn: Strafrecht
Beginn der Prüfung 9:00 Uhr

Ende der Prüfung/Notenbekanntgabe ca. 17 Uhr

Aktenvortrag: Öffentliches Recht (Faktischer Vollzug,  analoge Anwendung § 80 V VwGO))

	
	K 1 (w)
	K 2 (w)
	K 3* (m)
	K 4 (w)
	K 5 (m)

	Vorpunkte
	36
	24
	51,07
	24
	51

	Aktenvortrag
	4
	9
	8
	4
	14

	Prüfungsgespräch
	7
	7
	11
	8
	13

	Endergebnis
	6,1
	5,4
	9,27
	5,27
	10,49

	Note
	Ausreich.
	Ausreich.
	VB
	Ausreich.
	VB


*Verfasser

Zur Person:

Herr Paulußen ist ein sehr angenehmer Prüfer, der die Prüflinge ruhig und strukturiert durch die Prüfung führt. Allerdings hatte ich das Pech lediglich zweimal von ihm im Prüfungsgespräch befragt zu werden. In der Abschlussbesprechung teilte mir man dann mit, dass das Prüfungsgespräch im Strafrecht schwächer verlaufen sei. Da ich die beiden mir gestellten Fragen jedoch richtig beantwortete (wobei mich Hr. Paulußen zunächst missverstand) und im Folgenden nicht mehr befragt wurde (Fragen wurden bis auf eine nicht freigegeben), ist mir die Bewertung ein wenig unverständlich. Je mehr man offenbar sagt, desto besser wird das Gespräch eingestuft, wobei man selbst keinen Einfluss darauf hat, wie oft man drankommt.
Zur Sache:

Herr Paulußen schilderte zur Einleitung des Gesprächs folgenden Fall:

Franjo P. soll dem Sparkassenchef der Sparkasse Düsseldorf einen großen Plasma Fernseher geschenkt haben. Da Franjo P. in der Folge für seine kaufmännischen Unternehmungen einen großen Kredit der Sparkasse erhielt wurde die StA Düsseldorf auf die mögliche Schenkung aufmerksam. Aufgrund des großen Medienechos beschließt der OB der Stadt Düsseldorf einzuschreiten. Er verlangt vom Sparkassenchef die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, dahingehend nichts von Franjo P. angenommen zu haben.
Ist dieses Vorgehen des OB nützlich?

Hier diskutierten wir, ob sich der Sparkassenchef bei einer falschen eidesstattlichen Versicherung gegenüber dem OB der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung gemäß § 156 StGB strafbar machen würde. Problematisch war hier, ob der OB eine „zuständige“ Behörde im Sinne der Norm ist. Dies verneinten wir, worauf Hr. Paulußen wissen wollte, wann eine Behörde denn zuständig wäre. Im Ergebnis kamen wir dazu, dass dies nur dann der Fall ist, wenn diese gesetzlich zur Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen ermächtigt ist.
Hr. Paulußen wandelte den Fall dann dahin ab, dass ein Freund des Sparkassenchefs, um seinen Freund zu decken eine falsche eidesstattliche Versicherung vor dem Strafrichter im Zwischenverfahren abgibt, um eine Erhebung der Anklage zu verhindern. Wäre dies nach § 156 StGB strafbar?

Hier kamen wir dazu, dass das Gericht grundsätzlich eine „zuständige“ Stelle ist, jedoch das Strafverfahren die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nicht vorsieht. Somit handelt es sich im Strafverfahren nicht um eine „zuständige“ Behörde im Sinne des § 156 StGB. Hr. Paulußen wollte dann wissen, welche Beweisführung im Strafverfahren zulässig sei. Hinsichtlich der Schuldfrage lediglich der sog. Strengbeweis (die in der StPO genannten Beweismittel – diese sollten auch noch einmal genannt werden). Daneben existiert der Freibeweis, der etwa hinsichtlich von Verfahrensfragen zulässig ist.
Es wurde dann noch gefragt, ob abgesehen von § 156 StGB auch eine andere Strafbarkeit denkbar wäre. Hier sollte auf § 258 StGB eingegangen werden. Insbesondere sollte festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen Versuch handelte (in der Variante eines untauglichen Tatobjekts, da die eidesstattliche Versicherung vom Richter als Beweismittel nicht berücksichtigt wird).
Nur kurz wollte Hr. Paulußen von uns wissen, wie die strafrechtliche Bewertung der sog. Ersteigerung von Ebaysündenböcken für Straßenverkehrsverstöße aussähe. Der Versteigerer bietet hierbei an sich als Fahrer einer Bußgeld bewehrten Ordnungswidrigkeit auszugeben, um dem tatsächlichen Fahrer Punkte in Flensburg zu ersparen.

Hier scheitert es an einer Strafbarkeit bezgl. § 258 StGB daran, dass es sich lediglich um Ordnungswidrigkeiten handelt und nicht um Strafgesetze -  Stichwort Analogieverbot.

Dann stellte Hr. Paulußen noch folgenden Fall aus seiner Tätigkeit als Ermittlungsrichter:

Der A verliert in einer Unterhaltssache vor dem Familiengericht und schreibt daraufhin dem Präsidenten des Gerichts einen Brief. In diesem schreibt er es handele sich nur deshalb nicht um Rechtsbeugung, da der erkennende Richter zu dumm gewesen sei und lediglich in völliger Verkennung der tatsächlichen Rechtslage handelte. 
Zunächst war danach gefragt, welcher Straftatbestand in Betracht komme? § 185 StGB

Es wurde kurz diskutiert, wann ein Strafantrag vorliegt und wer ihn im vorliegenden Fall stellen muss (da Richter Amtsträger sind der Dienstvorgesetzte, § 194 III StGB).
Dann wurde tatsächlich die Verfassungsmäßigkeit des § 185 StGB erörtert. Insbesondere da dieser sehr kurz ist und daher eventuell zu unbestimmt. Schlagwort war hier die verfassungskonforme Auslegung des § 185 StGB (die Problematik war mir bis dahin nicht bekannt).

Dann sollte erkannt werden, dass die Beleidigung nicht nur ein Antragsdelikt, sondern auch ein Privatklagedelikt ist. Die StA müsste daher grds. auf die Privatklage verweisen. Allerdings kann sie auch selbst Anklage erheben, wenn das erforderliche öffentliche Interesse gegeben ist. Hier sollte noch auf die RiStBV hingewiesen werden. Dabei wollte Hr. Paulußen allgemein wissen, um was es sich bei dieser handelt und, ob diese vom Gericht eingehalten werden muss. Als Verwaltungsvorschrift ist sie natürlich für das Gericht nicht bindend (Art. 97 GG – Unabhängigkeit des Richters), anders dagegen für die StA. 

Abschließend wollte Hr. Paulußen noch auf die Rolle der StA zu sprechen kommen. Insbesondere wollte er wissen, ob das Gericht das öffentliche Interesse unabhängig von der StA verneinen kann. Dies kann es nicht da der StA das Anklagemonopol (§ 171 StPO) obliegt. Hat diese das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung einmal bejaht und daraufhin die Anklage erhoben, so kann das Gericht diese Entscheidung nicht mehr revidieren. 
Fazit: Eine anspruchsvolle aber durchaus machbare Aufgabe. Ich rate insbesondere die allgemeinen Prozessgrundsätze sowie die Justizgrundrechte zu wiederholen.

Viel Erfolg für Eure Prüfung!     
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